Mehr Schutz für Kinder vor Ausbeutung statt Kriminalisierung!
Nicht-Regierungsorganisationen stellen Defizite im Umgang mit Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie fest 

Österreichische Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) präsentieren am 9. Juni in der Sitzung des UN-Kinderrechtskomitees in Genf ihren Alternativbericht ("Schattenbericht") zum offiziellen Staatenbericht der Österreichischen Regierung. Österreich hat 2004 das Zusatzabkommen zur UN-Kinderrechtskonvention, das so genannte "Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und Kinderpornographie" ratifiziert und 2007 den ersten Bericht über dessen Umsetzung vorgelegt. 
Der vorgelegte Schattenbericht dient dem UN-Kinderrechtskomitee auch als wichtige Grundlage für die Empfehlungen und Schlussfolgerungen, welche der österreichischen Bundesregierung im Herbst diesen Jahres im Rahmen einer offiziellen Anhörung übermittelt werden.

Die sechs Organisationen, unter der Koordination von ECPAT Österreich, schlagen Verbesserungen in folgenden Bereichen für Opfer von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie vor:

 Umfassende Erhebung von Daten notwendig: Der vorliegende Regierungsbericht enthält keine Angaben über das Ausmaß von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie in Österreich). Es liegt kaum bzw. nur unzureichend ausgewertet und verbreitetes Datenmaterial über die tatsächliche Situation der Kinder und Jugendlichen vor. Umfassende, wissenschaftliche Grundlagenstudien sind dringend notwenig, um die Opfern gezielter und effizienter, im Einklang mit internationalen Standards, unterstützen und betreuen zu können. 


Koordiniertes, für ganz Österreich gültiges Vorgehen bei der Identifizierung und Betreuung von Opfern: Es müssen klare Zuständigkeiten und Abläufe in der Betreuung von Betroffenen des Kinderhandels und der Kinderprostitution festgelegt werden. Dafür bedarf es ein umfassendes Betreuungs- und Koordinierungskonzept. Damit einhergehend werden ausreichend spezialisierte Einrichtungen für diese Kinder und Jugendlichen dringend benötigt. Bestehende Einrichtungen müssen mehr gefördert werden.
Genereller Stopp der Kriminalisierung von betroffenen Kindern und Jugendlichen: Jugendliche, die in der Prostitution kommerziell sexuell ausgebeutet werden, haben nach wie vor mit hohen Verwaltungsstrafen zu kämpfen. Eine strafrechtliche Verurteilung der Freier stellt, im Gegensatz dazu, die absolute Ausnahme dar. Betroffene von Kinderhandel, die zu kriminellen Handlungen, wie etwa Taschendiebstählen, angestiftet werden, behandelt man zuerst auch als TäterInnen. Tatsächlich sind sie oft Opfer organisierter Kriminalität!Hier gilt es die Betroffenen von Kinderhandel zu identifizieren und ihnen gezielte Unterstützung anzubieten. 
Die Aufmerksamkeit des UN-Kinderrechtskommittees wird auch für ein besonders Anliegen genutzt: Kinder und Jugendliche werden bei der Ausgestaltung von Maßnahmen miteingebunden, um Kinder vor Ausbeutung zu schützen und sie angemessen zu betreuen. Zwei Vertreterinnen des ECPAT-Jugendbeirates werden in Genf dazu ihre Anliegen vorstellen.

Der Schattenbericht wurde unter der Koordination von ECPAT Österreich, mit Unterstützung des ECPAT-Jugendbeirats von folgenden Organisationen und ExpertInnen erstellt: Don Bosco Flüchtlingswerk Austria, Stopline, Volkshilfe Wien - SOPHIE, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte, UNICEF Österreich und den Autorinnen des Buches „Auf dem Strich: Mädchenprostitution in Wien“. Mit Unterstützung der Österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften.
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